Textbaustein 6 für Einwendungen 
Schiffserzeugte Belastungen

1. Vorwort

Zitat Planunterlagen H.1d Seite 120 Schlussfolgerungen:

„…eine exakte Quantifizierung der zukünftigen Maximalbelastung ist auch mit Hilfe der analysierten Naturmessungen nach dem Stand der Wissenschaft nicht möglich.“ 

Diese Aussage könnte man einen „Offenbarungseid“ nennen. Man stelle sich einmal diesen Satz im Standsicherheitsnachweis für ein Bauvorhaben im üblichen Hoch- und Tiefbaubereich vor – undenkbar! Doch die Planer versuchen so lediglich, sich aus ihrer Verantwortung zu stehlen, denn sie haben die gegebenen Möglichkeiten zur realistischen Quantifizierung der schiffsinduzierten Belastungen nicht ansatzweise genutzt, sondern diese im Gegenteil systematisch und durchgängig verschleiert. 

2. Datengrundlage
Die Möglichkeiten der Nutzung von vorliegenden Daten aus Dauermessstellen sowie die zur Erhebung aussagekräftiger Daten wurde nicht genutzt. Daneben wird Bezug auf untaugliche Datengrundlagen genommen.

Für den Bützflether Hafen liegt eine Untersuchung der Schiffswellen durch das Franzius-Institut Hannover von Dr.-Ing. Andreas Matheja und Dipl.-Ing. Lutz Schweter vor, die auf dem 6. FZK Kolloquium am 07.03.2007 vorgestellt worden ist. (Quelle: „Naturmessungen zur Bestimmung schiffsinduzierter Belastungen im Hafen eines Tideflusses“, Mitteilungen des Franzius-Instituts Heft 95) Ziel war die Bestimmung der schiffsinduzierten Wellen durch eine 6-wöchige Messkampagne und der Verursacher der maximal gemessenen Ereignisse im Hafen Stade-Bützfleth. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die erforderlichen Daten für eine realistische Quantifizierung von Belastungen durch Schiffswellen erhoben und ausgewertet. Erhobene Daten dieser Untersuchung sind:

· Schiffsname, Kennzeichen und Rufzeichen
· Länge, Breite und Tiefgang
· Passierabstand

· Fahrtrichtung (stromauf, -ab), Bestimmungshafen
· Fahrtgeschwindigkeit (über Grund), Kurs und Position (Elbe-km)
· Primärwellenhöhe

Die in den Planunterlagen auf S. 115 zitierten Untersuchung der BAW (Grundlage: BAW, 2006a), weist nur einen 3-tägigen Messzeitraum(!) auf und keine systematische Erhebung der o. g. erforderlichen Daten. Nicht einmal die Wellenhöhe der höchsten gemessenen Schiffswelle aus dem Messzeitraum ist dem Gutachten zu entnehmen, sondern lediglich ein Beispieldiagramm mit ca. 25 cm hohen gleichmäßigen Windwellen. Die der WSV vorliegenden Daten der Messungen und Aufzeichnungen der Wellenhöhe (BAW, 2006c, Seite 19) an den Langzeitmessstationen wurden nicht berücksichtigt und ausgewertet. Das genannte BAW-Gutachten verfolgt anstelle der Quantifizierung der Maximalbelastung eine systematische Verschleierung der Belastungen von Deckwerken und Deichen durch Schiffswellen, wie der Vergleich der Untersuchungen Franzius-Institut und BAW aufzeigt.

Zitat Planunterlagen H.1d Seite 115:
„Trotz höherer äußerer hydrodynamischer Belastung werden schiffserzeugte Schwingungen im Wasser- und Bodenkörper u.a. aus Motorvibration, Propellerumdrehung oder brechende Sekundärwellen und deren Wirkung auf Deckwerke und Deiche gegenüber Verkehrslasten durch Fußgänger oder Landfahrzeuge weiterhin von deutlich untergeordneter Bedeutung sein (Grundlage: BAW, 2006a).“

Die Absurdität dieser Aussage ist für jeden Laien offensichtlich erkennbar. Der exakte Nachweis, wie die Fakten gefälscht wurden, die zu dieser Aussage geführt haben, wird in den Erörterungen geführt.

Ich bedanke mich ausdrücklich bei Herrn Dr. Schüttrumpf und Herrn Dipl.-Phys. Zierach von der BAW, die mit der eindrucksvoll überzogenen Absurdität Ihrer Darstellung jedem Normalbürger verdeutlicht haben, dass Aussagen der BAW kein Evangelium sind und die Betroffenen so ihre Betroffenheit durch die geplante Elbvertiefung erahnen konnten. 

Die BAW-Gutachten zur Deichsicherheit im Altenbrucher Bogen sind einerseits zum Bestandteil der Planunterlagen geworden, indem sie benannt und zitiert worden sind, andererseits wurden sie nicht inhaltlich den Planunterlagen zugefügt und den Betroffenen zur Kenntnis gebracht. Zumindest im Altenbrucher Bogen wie auch im Lühebogen wird das Erkennen der Betroffenheit vorsätzlich und arglistig dadurch erschwert, dass die BAW Gutachten und der Grundbruchsicherheitsnachweis des WSA Hamburg für den Deich im Lühebogen nicht Bestandteil der Planunterlagen sind. Dies ist ein schwerer formaler Fehler.

(vgl. BAW Nr. 5.03.10062.00 – Mai 2006 Seite 14)
Die Planunterlagen haben damit in ihre Glaubwürdigkeit grundsätzlich und umfassend verloren.

3. Unzulässiger Ansatz der Schiffsgeschwindigkeit

Zitat Planunterlagen H.1d Seite 120

„Wie schon im heutigen Zustand werden auch nach der neuen Fahrrinnenanpassung bei hohen Schiffsgeschwindigkeiten (vs > obere Bemessungsgeschwindigkeit) bereichsweise überproportional erhöhte schiffserzeugte Belastungen auftreten. Als Maß für diese ausbau​bedingten Änderungen der lokalen schiffserzeugten Belastungen ist in erster Linie der ge​schwindigkeitsabhängige Energieeintrag durch das Schiff zu bewerten.“
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Das nachfolgende Diagramm aus den Planunterlagen der letzten Elbvertiefung von 1996 zeigt den Einfluss der Schiffsgeschwindigkeit eindrucksvoll:
Abb. 27: Vergleich des berechneten geschwidigkeitesabhängigen Absunks zA für den Lühe-Anleger mit Meßwerten aus dem hydraulischen Modell der BAW 1996

Die gesamte Untersuchung der schiffsinduzierten Belastungen in den vorliegenden Planunterlagen baut auf der Bemessungsgeschwindigkeit von 12 kn auf. Maßnahmen zur Einhaltung dieser angenommenen Geschwindigkeit sind nicht vorgesehen. 

Die tatsächlichen Schiffsgeschwindigkeiten werden in den Planunterlagen dokumentiert, in der untenstehenden Darstellung ergänzt durch die vom WSA genannten Richtgeschwindigkeiten gegen Wasser:
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Zitat Planunterlagen H.1d Seite 115:
„Bei erhöhten Wasserständen am Deich (Sturmfluten) sind auch ausbaubedingt erhöhte, geschwindigkeitsabhängige schiffserzeugte Belastungen wegen des dann für die Schiffe deutlich größeren Querschnittsverhältnisses nachrangig gegenüber den dann ohnedies wirkenden Wasserstands- und Windwellenbelastungen.“
Diese Aussage ist bei scharliegenden Deichen und geringen Abständen der Fahrrinne vom Ufer wie z. B. im Altenbrucher Bogen oder am Lüheanleger unzutreffend. Es liegen Fotos vor, die das Super-Post-Panmax-Containerschiff „Ever Chivalery“ (8073 TEU), auslaufend im Altenbrucher Bogen bei der Sturmflut am 9. 11.2007 um 15:12 bei Windstärke 12 zeigen, als das Wasser hoch am Deich stand. 
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Das Bild belegt, dass diese Schiffe auch bei großen Windstärken die Elbe befahren und dabei sogar gegen die Regeln der Befahrbarkeit verstoßen wird. Die aus nautischen Gründen wegen der großen Segelfläche in solchen Situationen erforderlichen Manöver führen zu erheblich höheren Schiffswellen und stellen für die Deiche eine erhebliche unmittelbare zusätzliche Belastung gegenüber Windwellen dar, auf die in den Planunterlagen nicht eingegangen wird. Das Gegenteil der o. g. Aussage in den Planunterlagen ist der Fall. Schiffswellen sind nicht nachrangig, sondern kommen durch Wellenüberlagerung ungünstig kumulierend zu diesen hinzu. Die Überlagerung von Wind- und Schiffswellen ist grundsätzlich möglich wie bei allen anderen Wellen auch. Dies führt zu den sogenannten Freakwaves und ist in den Planunterlagen nicht berücksichtigt. Wellenüberlagerung ist weder im BAW-Gutachten für das Deckwerk im Altenbrucher Bogen noch etwa für den Deich selbst in den Planunterlegen berücksichtigt. 

Dies gilt besonders unter hohem Seegangseinfluß im Mündungstrichter. Beim Wasserstand der letzten Sturmflut am 9. November 2007 von NN + 4,45 m traten Sturzbrecher unmittelbar am Deich auf (s. Bild oben), deren Energie das Deckwerk und der Palisadenzaun an Glameyer Stack nicht gebrochen hatte. Gleichzeitig passierte die „Ever Chivalery“ den Altenbrucher Bogen. Eine einzige ungünstige Wellenüberlagerung von Wind- und Schiffswellen hätte dort eine Wellenhöhe von 3 m und mehr erreichen können. Dafür ist kein Deich bemessen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre so ein erheblicher Anfangsschaden entstanden und sogar ein Bauwerksversagen (Deichbruch) möglich gewesen. Die Planunterlagen berücksichtigen diesen Lastfall nicht.

Die Deiche sind elbaufwärts entsprechend der abnehmenden Belastung weniger gegen Wellenbelastung ausgelegt. Zum Zeitpunkt ihrer Errichtung waren sie der maßgebliche Lastfall. Schiffswellen traten in den heutigen und künftig zu erwartenden Dimension dort nicht auf. Elbaufwärts nimmt daher die Dominanz der Schiffswellen gegenüber den Windwellen zu und wird weiter zunehmen. Der Passierabstand der Schiffe zu Ufern und Deichen wird elbaufwärts geringer. Die Belastung von Ufern und Deichen durch Schiffswellen nimmt im enger werdenden Gerinne elbaufwärts deutlich zu. Die Schäden an den Ufern und Buhnen belegen dies empirisch. 

5. Physikalisch grundsätzlich unzutreffender Ansatz der Belastung

Für alle scharliegenden Deichabschnitte ist besonders die Gefahr von Anfangsschäden durch Spitzenbelastungen hervorzuheben, die in den Planunterlagen grundsätzlich zutreffend anerkannt, aber nicht ansatzweise untersucht werden. (H.1d Seite 119) Die Belastungen von Deichen und Ufern sind nicht annähernd zutreffend in den Planunterlagen dargestellt. Eine Überschreitung der Belastungen um den Faktor 10 ist realistisch.

Die Annahme in den Planunterlagen, Ufer würden durch Schwall- und Rollbrecher belastet ist nicht gerechtfertigt. Es ist dokumentiert und erwiesen, dass durch Schiffswellen Sturzbrecher an den Ufern und Deichen auftreten. Diese weisen die Spitzenbelastungen auf und sind als solche in Ansatz zu bringen. Dabei ist zu unterscheiden die

a) Belastung an der Oberfläche

b) Belastung des Gesamtbauwerks

Beide wurden in den Planunterlagen nicht ermittelt, genannt oder untersucht. 

a) Nach den Untersuchungen von Führböter 1966 beträgt die Druckschlaghöhe im Mittel aus 1000 Druckschlägen in Sturzbrechern:

	
	[m]
	[m]
	[m]

	Brecherhöhe
	1
	2
	3

	Druckschlaghöhe
	35
	70
	110


Diese allgemein auch aus dem Taschenbuch der Wasserwirtschaft jedem Wasserbauer als Standardwissen bekannten Angaben werden in den Planunterlagen nicht berücksichtigt oder durch vergleichbare oder neuere entsprechende Verfahren ersetzt.

b) Die Belastung der von Sturzbrechern getroffenen Bauwerke ist mit dem energetischen Ansatz (Wellenenergieformel) zu ermitteln:

E = Länge x Höhe² / 8

In den Planunterlagen wurde unzulässig nur die Höhe als Maßstab der Belastung angesetzt und die quadratische Funktion unterschlagen. 

Das ist vergleichbar so, als würde man das Moment des Trägers auf zwei Stützen nicht mit 

M = Gleichlast x Länge² / 8

sondern mit 

M = Gleichlast x Länge / 8

ermitteln. Kein Bauwerk der Welt wäre so berechnet standsicher.

Daraus ergeben sich neben den bereits ausgeführten Mängeln weitere erhebliche Differenzen zwischen den angegebenen und den tatsächlichen Belastungen, wie in folgendem Beispiel im Bereich Lüheanleger (H.ld, Seite 98, oben):

AzA = AHP = +0,3m
Die Zunahme ist wegen unklarer Ausgangsdatenbasis nicht klar erkennbar. Vermutlich nimmt die Wellenhöhe von 50 cm auf 80 cm zu, was eine Erhöhung von 60 % auf 160 % bedeutet. Nach dem energetischen Ansatz erhöht sich die Belastung aber auf 256 %. Nimmt man die am Hollerwettern Deichsiel gemessene Welle von 2,60 m Höhe, so ergibt sich eine Erhöhung der Belastung um mindestens den Faktor 16!

Realistische Angaben von Wellenhöhen und den daraus resultierenden Belastungen der Ufer wären durch entsprechende Untersuchungen der Bemessungsschiffe durch die Hamburgische Schiffsbauversuchsanstalt einfach zu erhalten gewesen. Damit hätten realistische Quantifizierungen erfolgt sein können und mit vorliegenden Daten aus Langzeitmeßstationen abgeglichen werden können. Auf dieser Basis hätte eine entsprechend transparente Darstellung erfolgen können. Dies alles war offensichtlich nicht Ziel der Planer, sondern die vorsätzliche Täuschung der Betroffenen. 

Trotz aller erheblicher Mängel der vorliegenden Planunterlagen ist dort bereits eine deutliche Betroffenheit jedes Bürgers erkennbar, der im Schutz der betroffenen Deiche lebt, Eigentum hat oder sich dort aufhält. Die vorliegenden Planunterlagen lassen diese wesentlich höhere Gefährdung nicht erkennen.
Deich in Lühe/Grünendeich

Der Bereich des Lüheanlegers ist ein Prallhang. Die Elbe hat aus zwei kleinen Kurven der Fahrrinne durch Kolkung nach Süden einen großen Bogen gebildet. Die Kolkung beträgt bis zu 140 m in der Tiefe direkt vor dem Parkplatz. Stromab des Lüheanlegers bei Elbe-km 646 beträgt die Kolkung bis zu 120 m in der Tiefe und reicht bis ca. 100 m an das Deckwerk, 150 m an den Deich und 200 m an die Bebauung heran. Die Kolkung weist eine Länge von insgesamt ca. 1 km auf und eine fast senkrechte Abbruchkante von bis zu ca. 5 m Höhe. 

Eine weitere ufernahe Kolkung ist bei Elbe-km 644,5 erkennbar. Der Vergleich der Profile von 2004 (Planunterlegen) und 2008 zeigt hier deutliche Erosion in der Tiefe und sowie am Südufer. 

Der Deich wurde ca. 1970 erbaut. Er hielt der Sturmflut 1976 stand, während das Lühesperrwerk von einen hydraulischen Grundbruch erlitt. Durch unerwartetes Absinken des Hochwassers vor dem Scheitelwasserstand wegen der Deichbrüche am gegenüber liegenden Ufer in der Haseldorfer Marsch kam es zur Entlastung und nicht zum völligen Bauwerksversagen. 

Dann erfolgte die Vertiefung von 1976, eine weitere 1999 sowie eine Verbreiterung der Fahrrinne nach 2000. Die beschriebene Kolkung kam hinzu. Aufgrund der beschriebenen Situation wurde ein Nachweis der Grundbruchsicherheit erstellt, an dem die WSV beteiligt war, also Kenntnis darüber hatte. 

In den Planunterlagen für die geplante 4. Baumaßnahme nach Erstellung des Deiches im Lühebogen findet sich kein Hinweis auf die Kolkung, die Abbruchkante sowie den Standsicherheitsnachweis. Die Querprofile in diesem Bereich befinden sich 1,5 km vor und 3 km hinter dem gefährdeten Prallhangbereich. 

Darin ist nicht nur ein schwerer fachlichen Mangel zu erkennen, sondern eine vorsätzliche Täuschung der Betroffenen. Die Sicherung der Unterwasserböschung ist nicht vorgesehen.
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